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XX.

CLarl August,

von Gottes Gnaden Großherzog zu Sachsen Weimar-Eisenach,

Landgraf in Th##ringen, Markgraf zu Weißen, gefürsteter

Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn,

Neustadt und Tautenburg

c. N.

Um in die verschiedenen Gesebgebungen Unsre# Großherzogthumes hinsichtlich des

Schutbesuches, sowohl in Städten, alo auf dem Lande, mehr Einheit zu bringen, um den
Behörden und Aeltern bestimmte Vorschriflen hierüber an die Hand zu Hoben; zugleich in
Erwägung, wie wichtig es sev, daß die Kinder, von früher Jugend an, sich an Stétig-
keit u#d Ordnung gewöhnen, daß ein so wenig, alo möglich, unkerbrochener Unterrichts-

gang das Fortschreiten derselben in Religion und in gemeinnuhigen Kenntnissen und Fer-
tigkeiten befördere; daß einerseits den Lehrern einige Zeic-Punkte mäßiger Erholung ven
ihrem mühevollen behramte vergönnet, andererseirc aber auch dem Uebermaße hierin und
der auzu großen Nachsscht gegen sie und gegen lässige, oder gewissenlose Aeltern und trage
Schu#einder, kräftig geslenert werde, haben Wir, aus den Anträgen und Gurachten Unserer
Ober= Consistorien und nach vernommener Erklrung des getreuen Landtages, ein Regula-
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tiv, welches jedoch bloß für Unsere W’W ie Landestheile und Schulen gelten soll,
entwersen lassen, und verordnen demnach, wie folg

8. 1.

Die Ernte-Ferien dauern auf dem Lande sechs Wochen. Während der-
selben wird, hauptsächlich auch um der nötyigen Feldarbeiten willen, der Schulunterricht
vier Wochen lang gänzlich auêgesebt.

## 2.

In den beyden übrigen Wochen werden täglich nur halbe Schulen gehalten, näm
lich drey Stunden Vormittags, am zweckmäßigsten von 6 bis 0 Uhr früh, oder noch

früher, damit die Kinder einen gröfiern Theil des Tages ihren Aeltern in den Erntege-

chäften benstehen kSnnen.Diese Vormittags oder Froyschule ist so einzurschten, daß da, wo die ganze Kinder=

zahl des Ortec nur eine Klasse bildet, nach der zwenten Unterrichtéstunde die alteren

Schulkinder entlassen werden und der beprer sich alodann, in der dritten Stunde bloß mit
den kleineren beschäftige

Auf den Pssualhe Besuch der Haleschulen in den Ernte: Ferien muh streng gesehen

werden.

 3.

Die Ernte-Ferien beginnen mit dem Anfange der Ernte, der nach Verschiedenheit der

Gegenden verschieden seyn kann. Der Ortogeistliche verköndiget ihren Eintritt jedesmal ven
der Kanzel. Dasselbe geschiehet mit dem Ende der Ernte-Ferien oder dem Wiederanfange

des vollständigen Schulunterrichts. Es ist unerlaubt, früher Ferien zu machen, oder zu
geben, alsé bis der von der Kanzel abgekündigte Zeit. Punkt eingetreten ist, und eben so

unstatthaft ist es, sie nach dem Ablaufe der seché Wochen gesetzwidrig auszudehnen.

K 7.

Dem Ermessen des Discesans (Superintendenten, Inspeccorö) soll es überlassen bleiben,
ob die geseblichen secho Wochen Sc ul-Ferien an einem oder dem andern Orte getheilt, und

ein Theil derselben, z. B. in die Zeit der Kartofselernte, verlegt, ingleichen, ob, bey einge-
tretenen zwingenden Umständen, noch acht, höchstens vierzehn Jage, wo nur halbe
Schulen gehalten würden, hinzugefugt werden sollen.

Dergleichen abweichende UAnordnung kann jedoch für den einzelnen Ort schlechterdings
nur vom Vorsteher der Dieces aucgehen; jedes eigenmächtige, hierauf abzweckende Unter-

sangen des Schunehrers selost, oder auch des Ortogeistlichen, oder der Orksvorgesesten,

ist ungesetzlich und strafbar. Auch bleibt der Discesan, wegen seiner diesfallsigen Verfü-
gungen, der geistlichen Oberbeyhorde verantwortlich.



b. 5.

Fär die Stäádee tritt eine kürzere Dauer der Ernte= Ferien ein:
1) in Unsrer Resioenz -Stadt Weimar, bleibt e bis auf Weiteres bey dem, wasbe-

sondere Gesebe und Verordnungen sowohl hierüber, als hinsichtlich der anderen Ferien,
festgesetzt haben;

2) für die Stadt Eisenach wird, jedoch mit möglichster Festhaltung der Bestimmungen
in diesem Gesetze, ein eigenes Regulativ über die Schul-Ferien überhaupt
bekannt gemacht werden

3) in anderen Städten, deren Hauptnahrung nicht im Ackerbau bestehet, endigen die
Ernte-Ferien mit Ablauf von vier Wochen;

4) was die kleineren Städte betrifft, in inchn man theils Ackerbau, kheils (täbtisches

Gewerbe treibt: so mag die nähere Bestimmung, dem örtlichen Bedücfnisse gemäß,
von dem Ortsgeistlichen, dem Discesan, ausgehen.

6.

Ueberall soll jedoch die Freyheit versenigen Schullehrer und Gemeinden, welche überein.
köomlich und freywillig *. mit einer kürzern Dauer der Ernte= Ferienbegnügen, oder die
ganze Zeit der Ernte-Ferien hindurch, auch in den §. r. gedachten vier Wochen, die

Schule weniastens einige Stunden des Tages fortgehen iassen, keinesweges beschränkt, viel-
mehr sollendie Dibcesanen aufgefordert seyn, dergleichen wohlgesinnte Gemeinden und Schul-
lehrer in ihren jährlichen Schulberichten an das Ober-Consistorium ausdrücklich zu nennen.

f. 7.

ie Schul-Ferien an den drey hohen Kirchenfesten werden auf folgende Weise
näher rshl

Die Oster-Ferien fangen an mit der Mittwoche nach Palmarum, und endigen

mit der Mitwoch, mach Ostern, so daß den Donnerstag die Schulen wieder angehenDie Pfingst-Ferien sangen an mit dem Sonnabend vor dem Feste, und schließen

mit der Mittwoche nach ihm, 66# daß den Donnerstag der Su wieder beginnk.
i eihnachts-Ferien fangen an den Tag vor dem Feste, und endigen an

den Orten, wo das Neujchestuen nicht üblich ist, mit gem Naehezsede, so daß den
aten Januar die Schulen wieder angehen.

Uebekall, wo das Neujahrsingen noch Statt findet, ist solches dergestalt abzu=
kürzen, daß der Schulunterricht spätestens den ##en Jannar wieder anfangen muß. Ueber
das Neujahrsingen selbst wird besondere weitere Bestimmung verbehalten.

*. 8.

Diehöchste Dauer der Kirchweih= Ferien ist drey Tage. #W# sie bisher langer
gedauert * werden sie auf diese Zeit beschränkt. Wo hingegen eine kürzere Dauer der-
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selben herkömlich oder geseblich, oder durch freywillige Uebereinkunft besiimmt war, bleibt
es d

6. 9.

Die Abkürzung der Jahrmarkts-Ferien an denjenigen Orten, wo Jahrmärkte

gehalten werden, sey den Discesanen, im Einverständniste mit den Ortsbehörden, hiermie
ernstlich empfohlen. Für alle umlicgendeOrtschaften sind die Jahrmarktö-Ferien alge-
schaftt. Die Versäumnig, oder Aussehung von Schulen oder Schulstunden, um benachbar-

ter Jahrmärkte willen, unterliegt den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen über Schulver-
säumnisse, sowohl hinsichtlich der Kinder, als der ehrer.

(6. 20.

Am Fastnachtêdienstage wird der ganze Tag frey gegeben; am achtzehnten
October und am Tage Martini der Nachmittag.

8. 11.

großen Hochzeiten auf dem Lande, falls der Schullehrer matrikelmäßig den
grißene Troen des Tages dabey beschäftiget ist, mag ein voller Tag, bey kleinen Hoch-

zeiten ein balber Tag schulfrey seyn.
Wo jedoch derglelchen Schulanesehung bisher nicht üblich war, da soll sie durch ge-

genwärtiges Gesetz nicht eingeführt wer

8. 12.

Die Ferien-Tage am Gregorius=Feste sind aufgehoben. Bloß da, wo ein Um-
gang der Schuljugend, oder ein Kinderfest damit in Verbindung stepet, mag ein Tag

Schule freygegeben werden.

. 13

Außer den bisher augefähreen Schul-Ferien giebt es keine. Jede außerdem nicht ge-
haltene, oder aich besuchte Schule, gehort zu den Schul versaéumnissen. Diese sind.
entweder erlau oder unerlaubk, und es gelten hierüber folgende, beziehungeweise
auch für Unfre Fn.Stadt Weimar und für die Staot Elsenach verbindliche Bestim-
mungen.



8. 14.

Der Schullehrer darf, ohne den dußersten und unabwendlichen Nothfall, z. B. Krankt

heit, auswärtige Termins=Abwartung, unaufschiebliche Familien -Reise, oder sonstige

dringende Geschäfte, durchaus keine Schule aueseben. Er hat, wenn der Fall einer lol-
chen erlaubten Schulversäumnis eintritt, seinenOrtögeistlichen zeitig davon, auf gezier
mende Weise, zu benachrichtigen, und die Nothwendigkeit der Schulaussetzung bescheini-

gen. Soll die Schule länger als zwey Tage auögeseyzt werden: so muß der Geistliche

bey der Ephorie Anzeige thun; soll sie länger als acht Tage ohne behrer bleiben: so hat
die Epborie auf irgend eine Weise für einen stellvertretenden Unterricht zu sorgen. Bey
längerem Verzuge hat der Ephorué an das Ober: Gonsistorium zu berichten.

8. 15.

Das Aussehen von Schulen, oder auch nur von Schulstunden, von Seiten des

dehrers, aus jeder andern Ursache, sie sey von der Feldwirthschaft, von bloß geselligen

oder anderen Verhältnissen hergenommen, gehört zu den uner aubten Schulverséumnissen,

die durchaus nicht zu gestatten sind. Der Schullehrer hat sich in dieser Hinsicht lediglich
mi: den gesetlichen Schul-Ferien und mit den schulfrepen Stunden zu begnügen

und sich hiernach einzurichten.

S. 16.

Alle schuls éhige Kinder sind verbunden, die Schulslunden regelmäßig zu besuchen.
Ven dieser Verbindlichkeit sind auch die Kinder armer Ueltern, ingleichen die Hirten und.

Schsferkinder nicht frey.

8. 17.

Erlaubte Schulversäumniß der Schulkinder sindet alsdann Statt, wenn der Lehrer
selbst dem Schulkinde, aus gerechten Ursachen, die Erlaubniß, eine oder mehrere Schulstun-

den zu versäumen, ertheilt hat, oder wenn die Aeltern oder Pflegeältern das Kind, unter

Auführung statthafter Gründe, bey dem Lehrer entschuldigt haben
Für Versäumnisse der letztern Art sind jedoch die Aeltern oder Pflegeältern verant-

wortlich, und können deéhalb zur Rechenschaft gezogen werden.

 18.

In wiesern im Winter und bey rauhem oder regnigem Wetter, das Ausbleiben der
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Schulkinder eingeschulter Orte von einzelnen Stunden oder Tagen, des Unterrichtes
für eine erlaubte Schulversäumniß gelten könne, bleibt dem Ermessen des Leprers, im Eine
verständnisse mit dem Ortögeistlichen, überlassen.

5. 19.

Die nachste Pflicht, auf regelmaßlgen Schulbesuch zu sehen, und unerlaubte Schulver-
säumnisse zu verhüten und abzustellen, hat eine jsede Gemelnde selbst. Da sie für die
Bezahlung des Schulgeldes, nach den Gesehen, und wie andurch nochmals und allgemein

verordnet wird, subsidiarisch haftet: so liegt hierin ein Grund mehr, dafür zu sorgen, daß
der Unterricht auch gehörig benutzt werde. Dieienigen Kinder, die im Laufe de5 Schul-
jahres die wenigsten oder vielleicht gar keine Schulen versäumt haben, sind durch Belobung
und, wo die Oertlschkeit es erlaubt, durch Belohnungen auczuzeichnen, auch zu fortge-
sehter Ordnung im Schulbesuche zu ermuntern.

. 20.

Um die Theilnahme der Gemeinden am ordentlichen Schulbesuche, ohne welche
alles obrigkeitliche Einschreiten nicht ausreicht, kräftiger zu beleben, wiro fur jede Schule
eine besondere Ortsbehörde gebildet. Diese heißt der Schulvorstand, und befleht aus
dem Pfarrer, dem Schullehrer, dem Schuldheißen, und auc einem der geachteisten Einwoy=

ner des Ortes, welcher durch Stimmermehrheit der unter der Leitung des Pfarrers ver-

sammelten Nachbarn, d. h. mit Nachbarrecht versehenen Ortéeinwohner, gewählt wird, und
auch vorzugsweise der Schulpfleger heißen kann. Ein solcher Schulvorstand kann auch in
Städten, wo nicht schon eine ähnliche, oder sonst genügende Schulaussicht besteht, nach-

gebildet werden.

8. 21.

Vierteljéhrig ubergiebt der Schullehrer die Versaumniß-Tabelle bey'm Schulvorslande,
welcher sich regelmäßig im Anfange eines jeden Vierteljahres, und außerdem, so oft er es

ig achtet, versammelt. Die nachldssigen Aeltern werden vom Schulvorstande vorge-ür nöth ach l. 4

fürdert, verwarnt, bedroht und angewiesen, ihre Kinder ordentlich zur Schule anzuhalten.
Reicht der Schulvorstand mie diesen Einschreitungen nicht aus: so wird, auf weitere An-
zeige des Schullehrers, oder gehaltene Nachfrage bey solchem, eine Niederschreibung vom
versammelten Schulvorstande unterzeichnet, bey'm Diecesan ubergeben, wescher die säumigen
Neltern auf die Superintendentur vorladet und, wenn auch damit nichts arcgerschtet wird, die

weltliche Obritzkeit zu gerichtlichen Vorschritten aufruft. Im qußersien Falle, ist an das
Ober-Consistorium zu berichten.
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8. 22.

Vor allen Dingen ist zu beachten, daß dem Anfange der Schulversäumnisse Ein-
halt geschehe. Hier ist die freundliche, oder auch ernstliche Zusprache des Schullehrers und
drn Ortögeistlichen, zeltig angewendet und nöthigenfalls wiederholt, von bester Wirkung.

Auch haben sich die Schullehrer zu bemühen, ihre Schule und ihren Unterricht in der-
lelben so einzurichten, daß oie Kinder sich in ihr wohl sühlen und sie gern besuchen.

5éö 23.

In Ansehung der Waisen-Instituts-Pfleglinge critt im Ganzen dieselbe Ver-
fahrungsweise ein; jedoch wird den Pflegeältern vorkommenden Falles, wie schon bioher
mit Erfolg geschehen, auf Anzeige der Schulversäumniß bey'm Waisen-Instituts-Directorium,
das Pflegegeld verkürzt oder innebehalten.

5. 24.

Die weltlichen Behörden haben streng zu verhüten, daß durchaus keine Schulverstum-
niß um deswillen vorkomme, weil die Kinder etwa dem Betteln nachgehen, oder von ih-

ren Aeltern zum Brothrischen herumgeschickt werden. Träte ein solcher Fall ein: so ist so-
sort polizeylich das Nöthige wahrzunehmen.

§. 25.

Alle in dem Großherzogthume und dessen verschiedenen Landestheilen schon vorhandene,

den obigen Verfügungen widersprechende Vorschriften, namentlich auch im Neustädtischen
Kreise, sind hiermit ausdrücklich aufgehoben.

8. 26.

Dieses Gesetz gilt vom Michaelis d. J. an, dis wohin auch allenthalben der F.
eo. angeordnete Schulvorstand gewahlt und organisitt seyn muß.

Indem Wir Uns fur Unsere katholischen Landedtheile und Schulen eine ähnliche

beeignete Verfügung verbehalten, erwarten Wir nunmehr, zunachstindemdiesem Gesehe
ge-sebenen Umfange, von dem redlichen Eifer und dem guten Geiste der Prediger und Schul-
le#re#r, sedann aber auch von der Einsicht der Gerichtsbehörden und dem regen Willen der

Gemeinden und insbesondere von Unseren Ober-Consistorien, daß sie sämmtlich, ein jedes
in seinem Wirkungskreise, vorstehende, auf das Gesammtwohl des Landes für die Gegen-

wart und für die Zukunft abzweckende Vorschriften genau beobachten uud für deren Befol-
gung überall thátig sorgen werden.
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urkundlich baben Wir gegenwärtiges Geseh vollzogen, dasselbe mit Unfrem Großber=

Noglichen Staatck= Insege. bedrucken lassen und befogien, daß solches durch das amrlicheRegierungs-Blatt zur öffenrlichen Kunde gebracht werde. ·

SogeschchmundgegebeaWeimardentstenMaytagt-

Im Namen und Auftrag Unsres Herrn Vaters, Gnaden.

(L. §.) Carl Friedrich, Erbgroßherzog.

C. W. Freyh. v. Fritsch. Freyh. v. Gersdorff. Dr. Schweitzer.

vdt. Ernst Müller.

Gesetz
über Schul-Ferien, Schulverscumnisse

und deren Ayndung.
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